4

	


	VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare

AAS Association des Archivistes suisses

AAS Associazione degli archivisti svizzeri

UAS Uniun da las archivarias e dals archivaris svizzers


KOORDINATIONSKOMMISSION

Allgemeines


           F 11 

Kulturgüterschutz

Zusammenfassung

Kulturgüterschutz (KGS) beinhaltet heute den Schutz kulturell bedeutender Bauten und Gegenstände vor Zerstörung durch kriegerische Ereignisse und Elementarschäden sowie vor illegalem Handel. Wichtigste Träger des KGS sind in der Schweiz die Zivilschutzorganisationen. Diese legen auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde Inventare und Dokumentationen über die entsprechenden Kulturgüter an, mit deren Hilfe gefährdete Kulturgüter im Bedrohungsfall rasch evakuiert oder nach Zerstörungen gegebenenfalls rekonstruiert werden könnten. Die Unterlagen der KGS-Organisationen aller Stufen umfassen zur Hauptsache Inventare und Dokumentationen über einzelne Objekte sowie Originale und Kopien von Mikroverfilmungen (Sicherheitsverfilmungen) schriftlicher oder grafischer Kulturgüter. Diese Unterlagen müssen dauernd aufbewahrt bzw. nachgeführt werden. 

1. Einleitung

Kulturgüterschutz (KGS) war über Jahrzehnte hinweg gleichbedeutend mit dem Schutz der Kulturgüter vor Raub, gewaltsamer Zerstörung oder Beschädigung im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Nach dem zweiten Weltkrieg traten der Aspekt der Gefährdung der Kulturgüter durch Elementarschäden hinzu und in der jüngsten Zeit der illegale Handel mit Kunst- und Kultgegenständen. Die internationalen und nationalen Gesetzgebungen wurden in ihren Schwerpunkten entsprechend angepasst, von der Haager Konvention über die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs von 1899 bis hin zur Unidroit-Konvention von 1995 über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter. 

Die Aufgaben des Kulturgüterschutzes werden heute nicht nur von supranationalen Gremien, Bund und Kantonen wahrgenommen, sondern zusätzlich auch von den Gemeinden und selbst von Privaten, die als Besitzer von Kulturobjekten zu Leistungen im Interesse der Öffentlichkeit verpflichtet werden können. 

2. Überblick über die Gesetzgebung (Auswahl)
2.1 Bund

Internationale Übereinkunft betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs, abgeschlossen in Den Haag am 29. Juli 1899; von der Bundesversammlung genehmigt am 17. Juni 1907; Schweizerische Beitrittsurkunde hinterlegt am 18./28. Juni 1907; in Kraft getreten für die Schweiz am 28. Juni 1907 (BS 11 393).

Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, in Kraft getreten am 15. August 1962 (AS 1962 1007). 

Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten (Kulturgüterschutzgesetz) (AS 1968 1025).

Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten (Kulturgüterschutzverordnung (KGSV) vom 17. Oktober 1984 (AS 1984 1250).

Bundesgesetz über den Zivilschutz (Zivilschutzgesetz, ZSG) vom 17. Juni 1994 (AS 1994 2626).

Verordnung über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV) vom 19. Oktober 1994 (AS 1994 2646).

2.2 Kantone (Auswahl)

Die Gesetzgebung in den Kantonen konkretisiert die bundesrechtlichen Vorgaben, ohne wesentlich über diese hinauszugehen. Geregelt werden üblicherweise die Aufnahme der nationalen und kantonalen Inventare durch die kantonalen Fachstellen, die Aufsicht über die Organisation der kommunalen Kulturgüterschutzverantwortlichen sowie die Ausrichtung kantonaler Beiträge an Schutz- und Dokumentationsmassnahmen. Einige Beispiele: 

Aargau:
Gesetz über Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz (KBG) vom 18. Januar 1983 (SAR 515.111).
Baselland:
Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) vom 9. April 1992 (SGS 791; GS 31.132).
Bern:
Gesetz über die Denkmalpflege (Denkmalpflegegesetz, DPG) vom 8. September 1999 (BSG 426.41 8)

Thurgau:
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Zivilschutz vom 8.Juni 1998, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 1999 (ThRB 520)
Tessin:
Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (RLT 9.3.2.1)
Waadt:
Règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS) (R 1989, p. 132).
3. Organisation

3.1 Bund

Auf Bundesebene liegt die Federführung im Bundesamt für Zivilschutz (BZS), Sektion Kulturgüterschutz. Zu den Hauptaufgaben des Bundes gehören: Unterstützung der Kantone bei der Durchführung der vorgeschriebenen Massnahmen, Erlassen von Weisungen und Richtlinien für die Fachausbildung, Ausbildung der obersten KGS-Kader, Ausrichten von Beiträgen für Vorkehrungen baulicher und nicht baulicher Art zum Schutz von Kulturgütern von nationaler (A-Objekte) und regionaler (B- und C-Objekte) Bedeutung, Kontakte mit europäischen und internationalen Institutionen.
Als beratendes Organ steht dem Bundesrat, dem Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie dem Bundesamt für Zivilschutz (BZS) das Schweizerische Komitee für Kulturgüterschutz zur Seite, ein vom Bundesrat eingesetztes Fachgremium von höchstens 25 Mitgliedern, welche die am KGS interessierten Kreise vertreten. Eine der Hauptaufgaben des Komitees ist - in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Sektion Kulturgüterschutz des BZS - die Nachführung des Schweizerischen Inventars der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung, welches periodisch im Abstand von zehn Jahren überarbeitet wird (nächste Ausgabe: 2005). Durch die Stellung von ExpertInnen ist auch das Landesmuseum im KGS involviert. 

3.2 Kantone

Die Kantone sind für den Vollzug des Kulturgüterschutzes zuständig, soweit dies nicht Sache des Bundes ist. Sie beteiligen sich finanziell am KGS und treffen folgende Massnahmen: Schaffen gesetzlicher Grundlagen auf kantonaler Ebene, Bezeichnen einer kantonalen Stelle für KGS, Inventarisieren der Kulturgüter auf ihrem Gebiet und Erstellen des Schweizerischen Inventars, Erarbeiten von Sicherstellungsdokumentationen, Regeln der Organisationsform des KGS in den Gemeinden, Durchführen der Ausbildungskurse für das KGS-Personal, Planung und Bau von Kulturgüter-Schutzräumen. Die eigentlichen Inventarisationsarbeiten werden in vielen Kantonen nicht von den meistens zuständigen Zivilschutzstellen allein durchgeführt, sondern in mehr oder weniger gut koordinierter Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und den lokalen Zivilschutzorganisationen.

3.3 Gemeinden

In den Gemeinden werden die Aufgaben von speziell (in der Praxis allerdings oft oberflächlich) ausgebildetem KGS-Personal ausgeführt, welches in der Zivilschutzorganisation eingeteilt wurde. Die wichtigsten Aufgaben auf Gemeindestufe sind: Beiträge an die Erhaltung von Kulturgütern, Bauen von Kulturgüter-Schutzräumen, Einteilen von geeignetem KGS-Personal, Ausbilden und Schulen des KGS-Personals in Wiederholungskursen, Umsetzen der geplanten Massnahmen bei einem Aufgebot, Erstellen von Inventaren und Kurzdokumentationen über Kulturgüter.
3.4 Private

Private und juristische Personen können als Eigentümer von Kulturgütern verpflichtet werden, diese angemessen zu pflegen und gegebenenfalls der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da Kulturgüter zum Teil dem Rechtsverkehr entzogen werden können, haben die Eigentümer auch Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit zu dulden.

4. Unterlagen 

4.1 Bund

· Unterlagen zur Gesetzgebung auf Bundesstufe

· Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung
· Protokolle des Komitees für Kulturgüterschutz

· Kopien von Sicherheitsverfilmungen 

· Abrechnungen der Subventionen

· Landesmuseum, Personelles: ExpertInnen

4.2 Kantone

· Unterlagen zur Gesetzgebung

· Inventare, Dokumentationen der im Kanton existierenden A- und B- und C-Objekte (nicht überall auf Kantonsstufe vorhanden; teilweise nur in den Gemeinden erhoben und aufbewahrt)

· Originale (und allenfalls Kopien) von Sicherheitsverfilmungen (( 4.1)

· Abrechnungen der Subventionen.

4.3 Gemeinden

In den Gemeinden sollen Inventare und Dokumentationen aller vorhandenen Objekte erstellt, aufbewahrt und nachgeführt werden. Da die Gemeinden häufig auch der Trägerschaft von Museen und anderen Institutionen des Kulturbereichs angehören und zudem die kommunalen Kulturgüterschutzverantwortlichen oft selbst in diesen Institutionen angestellt sind, laufen die kommunalen und die betriebsinternen Kulturgüterschutzmassnahmen nicht selten zusammen.

4.4 Private

Die Unterlagenführung von Privaten über die sich in ihrem Besitz befindlichen Kulturgüter ist höchst unterschiedlich. Je nach Interesse und vorhandenen Mitteln finden sich Dokumentationen und Inventare, die weit über die staatlichen Erhebungen hinausgehen, im Gegenzug aber auch völlig unzureichende oder gar keine Dokumentationen.

5. Archivierungsempfehlungen 

Überlegungen zur Bewertung

Im Bereich des Kulturgüterschutzes werden fast ausschliesslich Unterlagen produziert, die dauernd aufbewahrt werden müssen: Neben den Unterlagen zur Gesetzgebung sind dies vor allem die Inventare bzw. Dokumentationen, die ja gerade dann zur Hand sein müssen, wenn die Kulturgüter selbst beschädigt, zerstört oder abhanden gekommen sind. Einzig im Bereich der Subventionsunterlagen, die zum Teil reine Abrechnungen enthalten, könnten theoretisch Kassationen vorgenommen werden. Da aber mit den Abrechnungen oft auch Dokumentationen abgelegt werden, ist auch in diesem Bereich einer integralen Aufbewahrung der Vorzug zu geben.

Die folgenden Unterlagen sollten somit archiviert werden:

5.1 Bund 

· Unterlagen zur Gesetzgebung

· Protokolle des Komitees für Kulturgüterschutz

· Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung
· Kopien von Sicherheitsverfilmungen aus den Verfilmungsprogrammen des KGS

· Subventionsunterlagen

5.2 Kantone

· Unterlagen zur Gesetzgebung

· Inventare, Dokumentationen der im Kanton existierenden A- und B-Objekte

· Originale (und allenfalls Kopien) von Sicherheitsverfilmungen (( 5.1)

· Abrechnungen der Subventionen. 

5.2.1 Beispiel: der Kanton Thurgau

Im Kanton Thurgau werden die Inventare und Dokumentationen der im Kanton bestehenden A- und B-Objekte als laufende Dokumentationen im Amt für Denkmalpflege nachgeführt. Vom Staatsarchiv übernommen würden die Dokumentationen nur, wenn ein Objekt irreparabel zerstört oder aus dem Denkmalschutz entlassen würde. Die Originale der Sicherheitsverfilmungen von Archiv- und Bibliotheksbeständen werden in einem kantonalen Kulturgüterschutzraum gelagert. Abrechnungen von Subventionen und Restaurierungen werden in den entsprechenden Objektdossiers bei der Denkmalpflege dauernd aufbewahrt.

5.3 Gemeinden

· Inventare und Dokumentationen der in der Gemeinde bestehenden Objekte.

· Originale oder Kopien von Sicherheitsverfilmungen

· Abrechnungen der Subventionen

5.4 Private

· Inventare und Dokumentationen der eigenen Objekte.
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